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 Erstellt: Fr. Buhl am 15.11.2013 anhand des Senatsbeschlusses zur Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen, überarbeitet mit Fr. Ayzikova-Hoppe am 21.11.2013, 

überarbeitet in QMB-Runde am 17.01.2014, Abstimmung Abt. QEP am 04.02.2014, Abstimmung im Prozessteam mit Hr. Ambach, Fr. Müller, Fr. Röber, Fr. Feigl, Fr. Braun-Busse, Fr. Münster, Fr. 

Ayzikova-Hoppe und Fr. Buhl am 16.04.2014, vom Lenkungsausschuss am 21.07.2014, von der Steuerungsgruppe am 30.07.2014 befürwortet, vom Präsidium am 01.09.2014 genehmigt
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Ggf. Beratungsgespräch mit 

zuständiger 

Studiengangsleitung 

vereinbaren und 

erforderliche Unterlagen an 

sie versenden

Beglaubigte Kopien der 

Zeugnisse, Zertifikate usw. 

der Aus- und 

Weiterbildungsprogramme

Voraussetzungen für die Anrechnung von Kompetenzen gemäß § 18 HHG und FH Satzung: 

- Immatrikulation

- Gleichwertigkeit nach Inhalt und Niveau der zu

  ersetzenden Module

- Studiengang einschließlich Anrechnungsverfahren 

  sind akkreditiert 

- Studium Generale und Abschlussarbeiten sind nicht anrechnungsfähig, Prüfungsausschüsse können weitere Module von der Anrechnung 

ausschließen

Maximal 50% der ECTS eines Studiengangs dürfen durch Anrechnung ersetzt werden, das Kooperationsabkommen setzt die Maximalgrenze fest.
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Antrag bei 

Prüfungsausschuss 

einreichen 

AAEK-Antragsformular für 

pauschale Anrechnung

Studienbescheinigung

Merkblatt zum 

Anrechnungsverfahren 

bereit stellen

Merkblatt zum 

Anrechnungsverfahren

Beglaubigte Kopien der 

Zeugnisse, Zertifikate usw. 

der Aus- und 

Weiterbildungsprogramme

Die Beratung kann delegiert 

werden.
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Wird über Antrag 

positiv entschieden?
ja

5

Anrechnung der Module 

dokumentieren, schriftlich 

bestätigen und im 

Prüfungsverwaltungssystem

vermerken

Prüfungsamt    

des Fbs

nein

Ende

Ende
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Ablehnungsbescheid an 

Studierende_n versenden

Prüfungsamt 

des Fbs

Schriftliche Bestätigung 

der angerechneten Module

Ablehnungsbescheid
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Antrag formal und inhaltlich 

zeitnah prüfen  

Studienbüro

Start

AAEK-Antragsformular für 

pauschale Anrechnung

Nähere Informationen zum 

Kooperationsabkommen 

und zu den Anrechnungs-

voraussetzungen:

- z. B. AnKE

Kommend aus dem Prozess

Kooperationsabkommen für 

pauschale Anrechnung mit 

Einrichtungen der beruflichen 

Bildung schließen

Die Module sollen i.d.R. benotet werden. Wenn es nicht 

möglich ist, werden die Module nur „mit Erfolg“ gebucht 

und fließen nicht in die Gesamtnote ein. Dabei muss 

die Gesamtnoten-berechnung im Zähler und im Nenner 

angepasst werden 

Antrag

AAEK-Verfahren FAQ

https://www.fh-frankfurt.de/intranet/fh_intern/quam2010_dc/fragen_und_feedback.html
https://www.fh-frankfurt.de/fileadmin/intern/QuaM/QuaM_Online/QuaM-Online/Prozessgruppen__Grafiken/Finanzprozesse/symbolerklaerung_kuerzelliste.pdf
https://www.fh-frankfurt.de/uploads/media/AAEK-Antrag_Pauschale_Anrechnung_Fb4_01.pdf
https://www.fh-frankfurt.de/uploads/media/AAEK-Antrag_Pauschale_Anrechnung_Fb4_01.pdf
https://www.fh-frankfurt.de/fachbereiche/fb4/studiengaenge-bachelor/soziale-arbeit-ba/anke-anrechungsverfahren.html
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